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Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom ..................... über die Erklärung der „Ennsaltarme bei Niederstuttern“  zum Europaschutzgebiet Nr. 7

Auf Grund des § 13 a Abs. 1 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976, LGBL. Nr. 65, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 84/2005, wird verordnet:

§ 1

Gegenstand 

Im Bereich der Ennsaltarme bei Niederstuttern wird ein in den Gemeinden Pürgg-Trautenfels und Irdning gelegenes Gebiet zum Europaschutzgebiet erklärt. Dieses Gebiet wird als Europaschutzgebiet Nr. 7 „Ennsaltarme bei Niederstuttern“ bezeichnet.

§ 2

Schutzzweck

Der Schutzzweck des Gebietes liegt in  der Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes von Schutzgütern nach der FFH-Richtlinie (Anlage A) und im Falle der Beeinträchtigung des günstigen Erhaltungszustandes auch dessen Wiederherstellung.

§ 3

Abgrenzung des Schutzgebietes

Die Abgrenzung des Schutzgebietes erfolgt durch die planliche Darstellung in Form eines Übersichtsplanes im Maßstab von 1:10000 (Anlage B) und eines Detailplanes im Maßstab von 1:2000.

Der Übersichtsplan (Anlage B) und der Detailplan werden durch Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, bei der für Angelegenheiten des Naturschutzes zuständigen Stelle kundgemacht. 

Einsicht kann während der Amtsstunden vorgenommen werden:

1.
in den Übersichtsplan (Anlage B):

a)
beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung bei der für Angelegenheiten des  Naturschutzes zuständigen Stelle,

b)
bei der Bezirkshauptmannschaft Liezen,

c)
bei den Gemeindeämtern der im § 1 genannten Gemeinden;

2.
in den Detailplan beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung bei der für Angelegenheiten des Naturschutzes zuständigen Stelle.

§ 4

Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt:

1.
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, ABl.Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7, zuletzt geändert durch die Verordnung Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003, ABl.Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 1 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-RL),

2.
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, ABl.Nr. L 103 vom 25.04.1979, S. 1, zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl.Nr. L 236 vom 23.09.2003, S. 33 (Vogelschutz-Richtlinie - VS-RL). 

§ 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der ....................... , in Kraft.

Landeshauptmann Voves

Anlage A:

Schutzgüter sind folgende natürliche Lebensräume und Tierarten gemäß § 13 Abs. 3 Z. 5 lit.a des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 i.d.g.F.:

	 Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I


	Code Nr.
	Lebensraumtyp

	3150
	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (Natürliche Stillgewässer mit Wasserschwebergesellschaften)

	6410
	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

	6430
	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

	6510
	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (Glatthaferwiesen)


Schutzgüter sind folgende prioritäre Lebensräume gem. § 13 Abs. 3 Z. 7 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 i.d.g.F.
	 Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I


	Code Nr.
	Lebensraumtyp

	91EO
	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Weichholzau)


